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§ 1
Zuständigkeit und Verfahren für  
die Schulentwicklungsplanung

(1) Schulentwicklungsplanung ist eine pflichtige Selbstverwal-
tungsaufgabe der Landkreise und der kreisfreien Städte.

(2) Die Landkreise sind für die Schulentwicklungsplanung der 
Schulen in eigener Trägerschaft sowie für die Planung des gesam-
ten Schulnetzes des Landkreises im Benehmen mit den kreisange-
hörigen Schulträgern zuständig. Sie sind wie die kreisfreien Städ-
te Planungsträger und nehmen ihre Ausgleichsfunktion gegenüber 
den kreisangehörigen Gemeinden und Städten wahr.

(3) Schulen in freier Trägerschaft sollen ihre Planungsüberlegun-
gen den Planungsträgern zur Verfügung stellen, damit ihre Anga-
ben gemäß § 107 Absatz 5 Satz 3 des Schulgesetzes in die Schul-
entwicklungsplanung einbezogen werden können.

(4) Bei der Abstimmung der Schulentwicklungspläne mit betrof-
fenen Landkreisen und kreisfreien Städten ist sicherzustellen, 
dass, sofern dies für die Gewährleistung eines bedarfsgerechten 
und wohnortnahen Schulangebotes erforderlich ist, Kreis- und 
Stadtgrenzen übergreifende Einzugsbereiche eingerichtet werden. 
Hierzu sind die zuständigen Regionalen Planungsverbände anzu-
hören.

(5) In die Entscheidungen zur Schulentwicklungsplanung der Land-
kreise sind die Stellungnahmen der kreisangehörigen Schulträger 
einzubeziehen. Im Rahmen des Planungsverfahrens haben die Pla-
nungsträger den Kreis- oder Stadtelternrat sowie den Kreis- oder 
Stadtschülerrat anzuhören. Die Schulträger haben die Schulkonfe-
renz anzuhören. § 76 Absatz 9 Nummer 3 des Schulgesetzes bleibt 
unberührt. Landkreise und kreisfreie Städte sollen im Rahmen der 
Erarbeitung der Schulentwicklungspläne die unteren Schulbehör-
den in einer Form beteiligen, dass eine Stellungnahme im Sinne von 
§ 98 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes vor der abschließenden Ent-
scheidung des Planungsträgers erfolgen kann.

(6) Die oberste Schulbehörde kann durch den Schulträger oder 
den Planungsträger zur Beratung hinzugezogen werden, wenn 
zwischen dem Schulträger und dem Planungsträger keine Eini-
gung in Bezug auf einzelne Vorhaben erreicht werden kann.

(7) Die Schulentwicklungspläne und deren Fortschreibungen wer-
den nach der Entscheidung des zuständigen kommunalen Organs 
oder Ausschusses der obersten Schulbehörde zur Genehmigung 
zugeleitet.

§ 2
Planungszeiträume und Fortschreibung

(1) Die Schulentwicklungspläne gelten für einen Planungszeit-
raum vom Beginn des Schuljahres 2022/2023 bis zum Ende des 
Schuljahres 2026/2027. Alle anderen Schulentwicklungspläne für 
die allgemein bildenden Schulen sind mit der Bekanntmachung 
der Schulentwicklungspläne 2022/2023 bis 2026/2027 gegen-
standslos. 

(2) Die Schulentwicklungspläne sind rechtzeitig vor Ablauf des 
Planungszeitraumes für fünf weitere Schuljahre fortzuschreiben. 
Eine vorzeitige Fortschreibung ist vorzunehmen, wenn die Ände-
rung der tatsächlichen oder rechtlichen Grundlagen, insbesondere 
die Schülerzahlentwicklung, dies erfordert oder wenn eine Ände-
rung des Schulangebotes beabsichtigt ist.

§ 3
Planungsinhalte (Mindestanforderungen)

(1) Für das Schulnetz ist eine Bestandsanalyse zu erstellen.

1.  Grundlage dieser Analyse ist eine Darstellung des Schulnet-
zes, die bei den allgemein bildenden Schulen Folgendes bein-
haltet:

a) Darstellung des derzeitigen Schulnetzes nach Schularten

b) Zahl der gegenwärtigen Schülerinnen und Schüler sowie 
Klassen je Jahrgangsstufe an diesen Schulen und der je-
weiligen Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren.

2.  Ferner umfasst die Bestandsanalyse die Darstellung der Ein-
zugsbereiche der einzelnen Schulen und die Pendlerbewegun-
gen. Für alle Schulen sind Schulraumbilanzen zu erstellen.

(2) Die schul- und schulartbezogene Vorausberechnung der Schü-
lerinnen und Schüler sowie Klassen soll einen Zeitraum von min-
destens zehn Jahren umfassen. Grundlagen für die Prognose der 
Schülerzahlen sind:

1.  die statistisch nachgewiesenen Geburtenzahlen mit einer ent-
sprechenden Fortschreibung,

2.  die Anzahl der bereits vorhandenen Schülerinnen und Schüler 
gemäß amtlicher Schulstatistik mit einer entsprechenden Fort-
schreibung,
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Verordnung über die Schulentwicklungsplanung in Mecklenburg-Vorpommern
(Schulentwicklungsplanungsverordnung – SEPVO M-V)

Vom 25. Oktober 2021
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2020 S. 864) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:
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3. die zu erwartenden Zu- und Abwanderungsbewegungen,

4. die erwartete Bildungsbeteiligung,

5. erwartete Pendlerbewegungen, 

6. erwartete innerschulische Schülerströme.

(3) Die Darstellung der sich im Planungszeitraum ergebenden 
Veränderungen in der Struktur einzelner Schulen sowie Änderun-
gen der Einzugsbereiche umfasst folgende Inhalte:

1.  Die aus der Analyse der Daten nach Absatz 2 abzuleitenden 
Veränderungen wie die Errichtung, Organisationsänderung 
und Aufhebung von Schulen sind im Einzelnen zu erläutern. 
Dies schließt Angaben zur zeitlichen Abfolge der erforderli-
chen Maßnahmen ein. Für die Aufhebung einer Schule ist an-
zugeben, ob sie durch eine gleichzeitige Verlagerung aller 
Schülerinnen und Schüler oder stufenweise (durch jahrgangs-
weises Auslaufen) erfolgen soll. Eine stufenweise Aufhebung 
von Schulen kommt nur im Falle einer nicht ausreichenden 
Aufnahmekapazität für eine gleichzeitige Verlagerung aller 
Schülerinnen und Schüler in Betracht. In den Fällen einer 
Überschreitung der zumutbaren Schulwegzeit bei Aufhebung 
der Schule sind die maßgeblichen Schulwegzeiten nachzu-
weisen.

2.  Schulen können errichtet und betrieben werden, wenn die mit 
dieser Verordnung festgelegten Schülermindestzahlen nach-
gewiesen werden und die Organisationsform den in der Anla-
ge genannten Vorschriften entspricht. Die Anlage ist Bestand-
teil dieser Verordnung.

3.  Der Einzugsbereich einer zu errichtenden Schule muss ge-
währleisten, dass die Errichtung durch ein entsprechendes 
Schüleraufkommen und zumutbare Schulwege gerechtfertigt 
ist (Anlage).

4.  Schulen, die die für die jeweilige Schulart festgelegte Schüler-
mindestzahl für die Bildung von Eingangsklassen gemäß An-
lage nicht mehr erreichen und auch im nächsten Schuljahr 
nicht mehr erreichen werden, sind aufzuheben. Schulen 
gemäß § 38 Absatz 1 des Schulgesetzes sind für die Dauer des 
Schulversuchs von dieser Regelung ausgenommen. Schulen 
sind spätestens dann aufzuheben, wenn die Festlegungen 
gemäß § 45a des Schulgesetzes erfüllt sind. Ausnahmen sind 
lediglich im Falle einer ansonsten überschrittenen Aufnahme-
kapazität der aufnehmenden Schulen zulässig. Diese Ausnah-
men sind zur Gewährleistung einer zweckmäßigen Schulorga-
nisation und einer ordnungsgemäßen Gestaltung des Unter-
richts ausführlich zu begründen. Dies gilt auch für die gegebe-
nenfalls vorhandene Notwendigkeit des zeitlich befristeten 
Führens von Außen- und Nebenstellen.

(4) Die Ergebnisse der Abstimmungen zwischen Schulträgern, 
Planungsträgern und Schulbehörden sowie der Anhörung der 
Kreis- und Stadtelternräte nach § 1 Absatz 5 sind darzustellen. Vor 
allem sind die Punkte zu erläutern, in denen gegensätzliche Auf-
fassungen nicht ausgeräumt werden konnten.

§ 4
Allgemeine Planungsgrundsätze

(1) Allgemein bildende Schulen

1.  Grundschulen sollen möglichst in Wohnortnähe errichtet und 
betrieben werden.

 
 a)  Am Einzelstandort können Grundschulen ein- oder mehr-

zügig geführt werden. Für die Jahrgangsstufe 1 sind jähr-
lich mindestens 20 Schülerinnen und Schüler vorgeschrie-
ben. Diese Schülermindestzahl darf dann lediglich einmal 
unterschritten werden, wenn die Schülerzahl der Ein-
gangsklasse für die Folgejahre gemäß Prognose wieder 
mindestens 20 beträgt oder wenn folgende Voraussetzun-
gen gegeben sind:

  –  Bei Aufhebung der Schule würden unzumutbare 
Schulwegzeiten von mehr als 40 Minuten für den ein-
fachen Schulweg entstehen.

  –  An der Grundschule können mindestens zwei Lern-
gruppen mit jeweils mindestens 20 Schülerinnen und 
Schülern gebildet werden, in denen jahrgangsüber-
greifend unterrichtet wird. Unter der Maßgabe, dass 
der Unterricht gemäß Stundentafel gewährleistet 
wird, können bei ausreichenden Schülerzahlen jahr-
gangsbezogene Klassen geführt werden.

 b)  Grundschulen an Mehrfachstandorten müssen über min-
destens 40 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstu-
fe 1 verfügen. Diese Schülermindestzahl kann mit Geneh-
migung der obersten Schulbehörde unterschritten werden, 
wenn für die Eingangsklasse der Grundschule mindestens 
20 Schülerinnen und Schüler angemeldet sind und die 
durchschnittliche Schülerzahl in der Jahrgangsstufe 1 für 
alle Grundschulen am Mehrfachstandort mindestens 40 
beträgt.

2.  An den Regionalen Schulen und den Integrierten und Koope-
rativen Gesamtschulen bilden die Jahrgangsstufen 5 und 6 die 
schulartunabhängige Orientierungsstufe. Auf Antrag des 
Schulträgers kann die Orientierungsstufe in Ausnahmefällen 
mit einer Grundschule verbunden werden, wenn am Standort 
eine Schule gemäß Satz 1 nicht vorhanden ist und jährlich 
folgende Schülermindestzahlen erreicht werden:

 –  Die Jahrgangsstufe 5 wird mit mindestens 36 Schülerin-
nen und Schülern geführt.

 –  Wenn ansonsten unzumutbar lange Schulwegzeiten ent-
stehen würden, beträgt die Schülermindestzahl 22 für die 
Jahrgangsstufe 5.

  Bei der Planung sollen Schulwegzeiten von 60 Minuten regel-
mäßig nicht überschritten werden.

3.  Regionale Schulen sind mit mindestens 36 Schülerinnen und 
Schülern in der Jahrgangsstufe 5 zu führen. Die Schülermin-
destzahl kann unterschritten werden, wenn ansonsten unzu-
mutbare Schulwegzeiten entstehen würden. In diesen Fällen 
beträgt die Schülermindestzahl 22 Schülerinnen und Schüler.
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4.  Integrierte Gesamtschulen sind mit mindestens 57 Schülerin-
nen und Schülern in der Jahrgangsstufe 5 zu führen. Die Schü-
lermindestzahl kann unterschritten werden, wenn ansonsten 
unzumutbare Schulwegzeiten entstehen würden. In diesem 
Fall beträgt die Schülermindestzahl 44 Schülerinnen und 
Schüler.

5.  Kooperative Gesamtschulen sind mit mindestens 57 Schüle-
rinnen und Schülern in der Jahrgangsstufe 5 zu führen. Die 
Schülermindestzahl kann unterschritten werden, wenn an-
sonsten unzumutbare Schulwegzeiten entstehen würden. In 
diesem Fall beträgt die Schülermindestzahl 44 Schülerinnen 
und Schüler. 

6.  Gymnasien sind am Einzelstandort mit mindestens 54 Schüle-
rinnen und Schülern in der Jahrgangsstufe 7 zu führen. Die 
Schülermindestzahl am Einzelstandort kann unterschritten 
werden, wenn ansonsten unzumutbare Schulwegzeiten entste-
hen würden. In diesem Fall beträgt die Schülermindestzahl 44 
Schülerinnen und Schüler. Am Mehrfachstandort sind min-
destens 61 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 7 
vorgeschrieben.

7.  Gymnasiale Oberstufen umfassen die Jahrgangsstufen 10 bis 
12. Die Schülermindestzahl der Jahrgangsstufe 11 an Gymna-
sien beträgt 40 Schülerinnen und Schüler. Sofern bis zum 
nächsten Gymnasium unzumutbare Schulwegzeiten entstehen 
würden, beträgt die Schülermindestzahl 36 Schülerinnen und 
Schüler. Für die Errichtung und den Betrieb gymnasialer 
Oberstufen an Kooperativen oder Integrierten Gesamtschulen 
sind in der Jahrgangsstufe 11 mindestens 24 Schülerinnen und 
Schüler erforderlich. Zur Gewährleistung der Unterrichtsver-
sorgung können gymnasiale Oberstufen verschiedener Schu-
len durch Entscheidung der obersten Schulbehörde organisa-
torisch verbunden oder zur Zusammenarbeit verpflichtet wer-
den.

8.  Die Standorte der Lerngruppen gemäß § 4 Absatz 10 und 11 
des Schulgesetzes sowie der besonderen schulischen Angebo-
te im Rahmen der flexiblen Schulausgangsphase gemäß § 16 
Absatz 3 des Schulgesetzes sind mit ihren Einzugsbereichen 
auszuweisen.

9-  Die Standorte der Diagnoseförderlerngruppen gemäß § 13 
Absatz 5 des Schulgesetzes sind gemäß § 143 Absatz 10 des 
Schulgesetzes mit ihren Einzugsbereichen beginnend mit dem 
Schuljahr 2024/2025 auszuweisen.

10.  Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf, die im gemeinsamen Unterricht in allgemein bil-
denden Schulen (§ 12 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a bis e 
des Schulgesetzes) nicht hinreichend gefördert werden kön-
nen, ist ein regional ausgewogenes Netz von Förderschulen 
gemäß § 36 Absatz 1 des Schulgesetzes vorzuhalten. Sofern 
diese Schulen nicht die Kriterien für eine Eigenständigkeit 
erfüllen, sind sie im organisatorischen Verbund mit anderen 
allgemeinbildenden Schulen im Sinne von Schwerpunktschu-
len zu führen (Anlage).

11.  Bis einschließlich des Schuljahres 2025/2026 werden an den 
Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 3 bis 9 beschult. Im Schul-

jahr 2026/2027 werden an diesen Schulen Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 4 bis 9 beschult. Die Schulen mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen sind zum 31. Juli 2027 aufzu-
heben. Für die bisherigen Schülerinnen und Schüler der Schu-
le mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist im Rahmen der 
Planung zu prüfen, an welcher Schule mit dem Bildungsgang 
der Regionalen Schule sie ab dem Schuljahr 2027/2028 mög-
lichst im bisherigen Klassenverband ihre Schullaufbahn been-
den können. Die diesbezüglichen Angebote sind im Schulent-
wicklungsplan auszuweisen.

12.  Die Standorte der Schulen mit Lerngruppen zur individuellen 
Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonders 
stark ausgeprägtem sonderpädagogischen Förderbedarf im 
Förderschwerpunkt Lernen gemäß § 4 Absatz 12 des Schulge-
setzes sind beginnend mit dem Schuljahr 2027/2028 mit ihren 
Einzugsbereichen auszuweisen.

13.  Die Standorte der Schulen mit spezifischer Kompetenz gemäß 
§ 4 Absatz 13 des Schulgesetzes sind mit ihren Einzugsberei-
chen auszuweisen.

14.  Die Anzahl der Förderschulen mit überregionalem Einzugsbe-
reich gemäß § 132 des Schulgesetzes wird wie folgt festge-
legt:

Art der Förderschule Anzahl der 
Förderschulen

Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Sehen

1

Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Hören

1

Schule mit dem Förderschwerpunkt kör-
perliche und motorische Entwicklung

3

Schule mit dem Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung

3

15.  Die Standorte der Schulen mit eigenständigen Klassen für 
Schülerinnen und Schüler mit besonders stark ausgeprägtem 
sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 
FöSoVO M-V sind mit ihren Einzugsbereichen auszuweisen.

16.  Sofern Schulen unterschiedlicher Schularten zu einem Schul-
zentrum im Sinne einer Schule organisatorisch verbunden 
werden, bedarf dies der Zustimmung des Planungsträgers im 
Schulentwicklungsplan.

17.  Weitere Planungsgrundsätze für die einzelnen Schularten er-
geben sich aus den in der Anlage aufgeführten Organisations-
kriterien. Dabei stellen die Schülermindestzahlen einer Schu-
le am Einzelstandort (wenn sich nur eine Schule der betreffen-
den Schulart am Ort befindet) die unterste Grenze für den 
Betrieb der Schule am Einzelstandort in ländlichen Gebieten 
dar.

18.  In begründeten Einzelfällen kann durch Genehmigung der 
obersten Schulbehörde von den vorstehend genannten Pla-
nungsgrundsätzen abgewichen werden.
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(2) Erwachsenenbildung

1.  Abendgymnasien können als eigenständige Schulen oder im 
organisatorischen Verbund mit einem Gymnasium geführt 
werden.

2.  Die durch die Landkreise und kreisfreien Städte vorgesehenen 
Möglichkeiten zum Erwerb schulischer Abschlüsse an Volks-
hochschulen, soweit sie nicht durch Abendgymnasien ge-
währleistet sind, werden in den Schulentwicklungsplänen 
ausgewiesen.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und 
am 31. Juli 2027 außer Kraft. Gleichzeitig tritt die Schulentwick-
lungsplanungsverordnung vom 16. September 2014 (Mittl.bl. BM 
M-V S. 418), die zuletzt durch die Verordnung vom 23. Mai 2021 
(Mittl.bl. BM M-V S. 88) geändert worden ist, außer Kraft.

Schwerin, den 25. Oktober 2021

Die Ministerin für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Bettina Martin

Mittl.bl. BM M-V 2021 S. 338
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